
Vorzeitige Beendigung landwirtschaftlicher Pachtverhältnisse

Manchmal entstehen im Laufe eines 
Pachtverhältnisses Unstimmigkeiten 
zwischen Pächter und Verpächter.  
In diesen Fällen stellt sich die Frage,  
ob das Pachtverhältnis vorzeitig be- 
endet werden kann und was dabei  
zu beachten ist.

Die Verpachtung von Grundstücken 
und Gewerben spielt in der Landwirt-
schaft eine wichtige Rolle. Zuweilen 
verschlechtert sich das Verhältnis zwi-
schen Verpächter und Pächter, worauf 
eine Partei das Pachtverhältnis schnellst-
möglich beenden möchte. Das Gesetz 
ist in Bezug auf die Beendigung äus-
serst pächterfreundlich. Das zeigt sich 
bereits bei den grosszügigen Mindest-
pachtdauern von 9 Jahren bei einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe bzw. 6 
Jahren bei Grundstücken. Das LPG 
schreibt zudem eine Kündigungsfrist 
von mindestens einem Jahr vor. Eine 
verspätete Kündigung hat zur Folge, 
dass die Beendigung des Pachtverhält-
nisses erst auf den nächstmöglichen 
Termin gültig erfolgt. Das bedeutet u.U. 
eine Fortsetzung um nochmals 6 Jahre, 

sofern keine Bewilligung für eine kür-
zere Dauer vorliegt. 

Bei Unstimmigkeiten zwischen den 
Parteien sieht das LPG die Möglichkeit 
vor, das Pachtverhältnis unter Einhal-
tung von kürzeren Fristen vorzeitig 
aufzulösen. Es kommt eine vorzeitige 
Beendigung aufgrund eines Zahlungs-
rückstandes oder einer Pflichtverlet-
zung des Pächters in Betracht (Art. 21, 
22b LPG). 

Möchte der Verpächter das Pachtver-
hältnis aufgrund eines Zahlungsrück-
standes des Pachtzinses vorzeitig been-
den, muss er sich an die formalen Vor-
gaben des LPG halten. Andernfalls ris-
kiert er die Ungültigkeit seiner Kün di- 
gung. Er muss dem Pächter zwingend 
schrift lich und mit handschriftlicher 
Unterschrift die Auflösung des Pacht-
vertrages androhen, wenn der Zins 
nicht innert 6 Monaten bezahlt wird. 
Nur wenn diese Formalien eingehal-
ten werden, wird der Pachtvertrag 
aufgelöst, sofern der Pächter die Zah-
lung nicht fristgerecht vornimmt. Noch 
mehr Formalien muss der Verpächter 
bei einer sonstigen Pflichtverletzung 
des Pächters beachten. Verletzt der 
Pächter seine Bewirtschaftungs- oder 
Unterhaltspflicht, oder unternimmt er 
Änderungen am Pachtgegenstand ohne 
Zustimmung, muss der Verpächter 
zwingend zuerst dazu auffordern, die 
Pflichtverletzung zu unterlassen bzw. 
die Änderungen rückgängig zu ma-
chen. Diese Ermahnung muss wieder-
um zwingend schriftlich verfasst und 
handschriftlich unterzeichnet werden. 
Der Verpächter tut gut daran, festzu-
halten, welche Pflichtverletzungen zu 

unterlassen und welche Änderungen in 
welcher Frist rückgängig zu machen 
sind. 

Nur wenn der Pächter darauf nicht 
reagiert, kann vorzeitig gekündigt wer-
den. Auch die Kündigung muss schrift-
lich und mit handschriftlicher Unter-
schrift erfolgen. Sämtliche Formalien 
sind genauestens einzuhalten, ansons-
ten ist die Kündigung ungültig. 

Diese Möglichkeit steht dem Ver-
pächter nur bei der Verletzung von 
ver traglichen Pflichten offen, wie z.B. 
bei Verletzungen der Bewirtschaftungs-
pflicht. 

Nicht selten hat der Verpächter le-
diglich andere Vorstellungen von der 
Nutzung des Pachtgegenstandes, z.B. 
darüber, wie oft der Pächter den Hof 
zu reinigen oder welche Pflanzen er 
anzubauen hat. Dies ist nicht Sache 
des Verpächters und diese «anderen 

Vorstellungen» müssen von der Ver-
tragsverletzung unterschieden werden. 
Der Pächter darf den Pachtgegenstand 
für sich dem Zwecke entsprechend 
nutzen. Möchte der Verpächter auf eine 
bestimmte Form der Bewirtschaftung, 
z.B. auf die Auswahl der anzubauen-
den Früchte Einfluss nehmen, emp-
fiehlt es sich, dies vertraglich festzu-
halten, da die Abgrenzung oft schwie-
rig ist.

Zu Beweiszwecken ist zu empfeh-
len, immer per Einschreiben zu ermah-
nen und zu kündigen, eine Kopie der 
unterzeichneten Schreiben und die 
Quittung der Post mit der Sendungs-
verfolgungsnummer aufzubewahren. 
So kann bewiesen werden, dass kor-
rekt gekündigt wurde und die Kündi-
gung dem Pächter zugegangen ist. n

Hinweis der Agrocontrol 

Start der Kontrollen 2019

Die ersten Kontrollen in diesem  
Jahr haben bereits stattgefunden. 
Dabei wurden v.a. der Tierschutz  
und das Tierwohl kontrolliert.  
Seit dem 10. April 2019 sind die 
Kontrolleure der Agrocontrol wie- 
der unterwegs, um die zweite  
Hälfte der Kontrollen 2019 durch-
zuführen. 

Bei diesen Kontrollen werden folgende 
Programme kontrolliert: ÖLN, BTS, RAUS, 
Tierschutz, GMF, REB, LQB, Q2, Gewäs-
serschutz, Primärproduktion (Pflanzen-
bau) und Label. 

Unterlagen für die Kontrollen
Eine Übersicht, welche Unterlagen und 
Aufzeichnungen für die Kontrollen vor-
handen sein müssen, finden sie auf der 

Rückseite vom Deckblatt des ÖLN Ka-
lenders. Bitte achten Sie darauf, dass 
Sie die Unterlagen und Aufzeichnun-
gen des laufenden Jahres und der Vor-
jahre aktualisiert bereithalten. 

Auf unserer Homepage www.agro-
control.ch stellen wir Ihnen die Richt-
linien und die Rubrik Selbstkontrolle 
zur Verfügung. Mit Hilfe der Checklis-
ten haben Sie die Möglichkeit, Ihren 
Betrieb selber zu prüfen und bei Unsi-
cherheiten oder Fragen sich an die ent-
sprechenden Beratungsstellen zu wen-
den. Gut vorbereitete Kontrollen kön-
nen zügig durchgeführt werden und 
die Kontrollkosten können tief gehal-
ten werden. Bei einem guten Kontroll-
verlauf können wir auch dieses Jahr 
wieder eine Rückvergütung machen.

Falls Sie Fragen haben können Sie 
sich gerne an uns wenden.
n Agrocontrol des ZBV 

«Sämtliche Formalien sind 
genauestens einzuhalten, 

ansonsten ist die 
Kündigung ungültig.»

Lisa Käser  
BLaw Juristin/ 
Anwaltssubstitutin  
Niklaus Rechtsanwälte 
Dübendorf
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Pachtvertrag 
 

für landwirtschaftliche Einzelgrundstücke 
nach dem Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) 

 
 
 
Verpächter ……………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………….. 

Telefon ……………………………………………………………………………….. 
 

Pächter ……………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………….. 

Telefon ……………………………………………………………………………….. 
 
 
 

I.  Pachtbeginn und Pachtende 
 
 

1. Pachtbeginn und -dauer  
 
Die Pacht beginnt am………………………………….und dauert…………Jahre. 
Sie ist somit frühestens kündbar auf den……………………………………………. 
 
Für landwirtschaftliche Grundstücke ganz oder teilweise ausserhalb der Bauzone hat 
die erste Pachtdauer mindestens 6 Jahre zu betragen. Die Vereinbarung einer 
kürzeren Dauer ist nur gültig, wenn die kantonale Behörde sie bewilligt hat (Art. 7 
LPG). Handelt es sich um die Fortsetzung eines Vertrages, muss sie mindestens 6 
Jahre dauern. 

 
 
2. Kündigung 

 
Die Kündigungsfrist beträgt  ein Jahr. 
Die schriftliche Kündigung muss spätestens am Tag vor Beginn der Kündi-
gungsfrist im Besitz der anderen Partei sein, bei einer Kündigung auf 
den………………………………… spätestens am…………………………………... 

 
Die Kündigungsfrist hat mindestens 1 Jahr zu betragen. Die Kündigung ist nur 
schriftlich gültig und ist auf Verlangen zu begründen (Art. 16 LPG) 

 
 

Symbolbilder der Agrocontrol. Bild: Agrocontrol

Was ist bei einer vorzeitigen Auflösung eines 
Pachtvertrages zu beachten? Bild: ZBV
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Kanton fordert Reduktion beim Fleischkonsum

Zürcher Klimanotstand holt nun  
als erste die Bauern ein

In der jüngsten Ausgabe der Zürcher 
Umweltpraxis werden Verpflegungs-
dienstleister wie Kitas, Mittagstische, 
Mensen und Heime aufgefordert,  
den Anteil an tierischen Produkten zu  
reduzieren und pflanzliche Produkte 
zum Schutz des Klimas zu bevorzugen. 

Es ist harte Kost, was man in der neus-
ten Ausgabe der Zürcher Umweltpra-
xis, herausgegeben von der Zürcher 
Baudirektion als offizielle Botschaft zu 
lesen bekommt. Der vom Zürcher Kan-
tonsrat ausgerufene Klimanotstand hat 
als erstes die Landwirtschaft eingeholt 
und verlangt rasche und wirksame 
Massnahmen, damit diese sich mit Blick 
auf eine Ernährung auf einen mög-
lichst kleinen Fussabdruck verändert. 
«Die Ernährung trägt 30 Prozent zur 
Umweltbelastung durch den Konsum 
der Schweizer Bevölkerung im In- und 
Ausland bei», hält die Autorin Eva Hir-
siger fest. Sie ist als Projektleiterin öf-
fentliche Beschaffung, Standards und 
Label bei der Zürcher Stiftung Pusch 
tätig. Entsprechend ist für sie die Er-
nährung ein wichtiger Ansatzpunkt 
für den Schutz von Klima und Umwelt, 
wo nun rasch der Hebel angesetzt wer-
den muss. Dabei hat sie die zahlrei-
chen Verpflegungsdienstleister in Vi-
sier, welche mit einem Anpassen der 
Speiseangebote als Hebelwirkung für 
eine umwelt- und sozialgerechte Er-
nährung mit Blick auf die der grossen 
umgesetzten Mengen an Nahrungsmit-
teln sofort viel erreichen kann. Die Au-

torin macht auch gleich einleitend die 
Hauptschuldigen aus, welche zu dieser 
Umweltbelastung beitragen. Insbeson-
dere sieht sie in ihren Thesen die Treib-
hausgasemissionen aus der Nutztierhal-
tung und die aus dem Einsatz fossiler 
Energien für den Betrieb von Maschi-
nen oder beheizten Gewächshäusern 
als grosse Sünder. Doch auch die land-
wirtschaftliche Düngung, das Abholzen 
von Tropenwäldern und Transporte mit 
dem Flugzeug sorgen für diesen gros-
sen ökologischen Fussabdruck. Doch 
damit nicht genug. Zugleich listet sie 
den enormen Einsatz von Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel weitere Faktoren 
auf, welche nicht nur das Klima son-
dern Gewässer und Böden beeinträch-
tigen und belasten. Zudem sieht sie be-
züglich den angerichteten Schäden 
auch eine Sünde in den intensiven An-
baumethoden, welche zugleich zu ei-
nem Verlust der Biodiversität führen. 

Klare Empfehlungen formuliert
Um die Umweltbelastung zu halbieren, 
empfiehlt die Verfasserin, dass man 
grundsätzlich den Appetit aufgrund 
dieser ökologischen und sozialen Her-
ausforderungen trotzdem aber sich 
nicht verderben lassen sollte. «Denn 
genussvolle und gesunde Ernährung 
geht anders. Bereits kleine Anpassun-
gen im Verpflegungsanbot können die 
Umweltbilanz deutlich verbessern», 
schreibt die Autorin bescheiden. Doch 
diese sind alles andere als nur unbe-
deutend, sondern haben weitreichen-
de Folgen für die produzierende inlän-
dische Landwirtschaft. Die Forderun-

gen für diese Zielerreichung listet die 
Autorin in den wichtigsten Grundsät-
zen für eine nachhaltige Ernährung 
auf. Der Anteil an tierischen Produk-
ten wie Fleisch, Fleischprodukte, Fisch, 
Milchprodukte und Eier sind zuguns-
ten pflanzlicher Produkte zu bevorzu-
gen. Regionale und saisonale Produkte 
aus dem Freilandanbau ist dem Gemüse 
aus fossil beheizten Gewächshäusern 
vorzuziehen. Zugleich ist auf eingeflo-
gene Produkte zu verzichten sowie bio-
logische und fair produzierte Produkte 
sollen den Vorrang haben. Sie spricht 
dabei gleich von einem dreifachen Ge-
winn, wenn man diese Grundsätze be-
achtet. So lässt sich die lebensmittelbe-
dingte Umweltbelastung halbieren und 
zugleich werden auch die Kosten sin-
ken. Zugleich zeige die Forschung, dass 
ökologische und gesundheitliche As-
pekte der Ernährung oft Hand in Hand 
gehen.

Den Hebel für eine rasche Umset-
zung ihrer Forderungen will die Auto-
rin beim Vergaberecht ansetzen. «Die 
Kosten für Verpflegungsdienstleistun-
gen liegen oft über dem Schwellenwert 
für das freihändige Verfahren und erfor-
dern eine öffentliche Ausschreibung», 
hält sie fest. Deshalb sollen klare Nach-
haltigkeitskriterien in solche Ausschrei-
bungen integriert werden. n ROMÜ

Statt Fleisch, weitere tierische und Südfrüchte 
sollten die Verpflegungsdienstleister auf saiso- 
nale Gemüse wie Karotten setzen. Bild: Romü
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